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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.12.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.3 Regionalentwicklung, Schul- 
und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/744
öffentlich
01.12.2015
Breuer, Volker
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Umbesetzung von Ausschüssen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag stimmt dem Vorschlag der Pädagogischen Konferenz zu, für die 
ausscheidende Frau Flamminger den Vorsitzenden des örtlichen Personalrates der 
Lehrkräfte, Herrn Sierk, aus dem Lehrerkollegium in den Verwaltungsrat des BBZ am 
NOK für die restliche Dauer der laufenden Wahlperiode zu bestimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:  
Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK besteht aus dem Landrat sowie neun weiteren 
Mitgliedern, die gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung des BBZ am NOK vom Kreistag 
bestimmt werden. Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates entspricht der 
Wahlzeit des Kreistages, die gemäß § 8 Abs. 7 der Satzung des BBZ am NOK bis 
zur Wahl der neuen Vertreterinnen oder Vertreter im Amt bleiben.
Von den neun weiteren Mitgliedern werden fünf Mitglieder aus dem Bereich der im 
Kreistag vertretenen Fraktionen und die weiteren vier Mitglieder, die aus dem 
Lehrerkollegium des BBZ am NOK kommen, dem Kreistag vorgeschlagen. Die 
Bestimmung der fünf Mitglieder erfolgte bereits in der konstituierenden Sitzung des 
Kreistages am 17.06.2013.

Gemäß Mitteilung der Schulleitung des BBZ am NOK vom 25.11.2015 hat die 
Pädagogische Konferenz in ihrer Sitzung am 24.11.2015 beschlossen, den neu 
gewählten Vorsitzenden des örtlichen Personalrates der Lehrkräfte, Herrn Sierk, als 
neues Mitglied für den Verwaltungsrat des BBZ am NOK dem Kreistag 
vorzuschlagen. Die bisherige Lehrervertreterin im Verwaltungsrat des BBZ am NOK, 
Frau Flamminger, scheidet damit gleichzeitig aus.

Finanzielle Auswirkungen: keine
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Anlage/n: keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 07.03.2016

Fraktionsantrag

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/809
öffentlich
07.03.2016
Schmedtje, Martin
Schmedtje, Martin

Umbesetzung von Ausschüssen und anderer Gremien; Antrag der 
CDU Fraktion
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 

Anbei der Antrag der CDU Fraktion auf Umbesetzung des Jugendhilfeausschusses.
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CDU-Kreistagsfraktion, Paradeplatz 10, 24768 Rendsburg 
 

 
 
 
 

03.03.2016 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzung des Kreistages am 14.03.2016  
TOP: Umbesetzung der Ausschüsse 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Clefsen, 
 
die CDU-Kreistagsfraktion stellt folgenden Antrag für die Sitzung des Kreistages  
am 14. März 2016: 

*** 
Der Kreistag möge beschließen: 
 
 
Frau Kerstin Mäder scheidet aus dem Jugendhilfeausschuss als bürgerliches Mitglied aus. 
 
Frau Birka Lembcke wird reguläres Mitglied im Jugendhilfeausschuss.  
 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
 
 
 
Manfred Christiansen 

 

Herrn 
Kreispräsidenten 
Lutz Clefsen 
Kreishaus 
24768 Rendsburg 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 08.03.2016

Fraktionsantrag

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/812
öffentlich
08.03.2016
Schmedtje, Martin
Schmedtje, Martin

Umbesetzung von Ausschüssen und anderer Gremien; Antrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 

Anbei der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Umbesetzung von 
Ausschüssen.

TOP 5.3



Bankverbindung:        Kreisgeschäftsstelle: 
Bank: Fördesparkasse        BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-KV RD-ECK 
IBAN: DE26 2105 0170 1400 0339 63      Erdbeerfeld 58 
BIC:   NOLADE21KIE        24161 Altenholz 

Sehr geehrter Herr Clefsen, 

 

die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen stellt folgenden Antrag für die Sitzung des 

Kreistages am 14. März 2016: 

Der Kreistag möge beschließen: 

 

Frau Christine von Milczewski wird weiteres stellvertretendes Mitglied im Sozial- und Ge-

sundheitsausschuss. 

 

Frau Kirsten Zülsdorf wird weiteres stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Schule, Sport, 

Kultur und Bildung. 

 

  

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Gez. Armin Rösener 

 

  

 

Herrn Kreispräsidenten  
Lutz Clefsen 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 

GRÜNE FRAKTION im  

Kreistag Rendsburg-Eckernförde 

Der Fraktionsvorsitzende 

Armin Rösener 

 

Kaiserstraße 8 

24768 Rendsburg 

kreistagsfraktion@gruene-rd-eck.de    

 

Rendsburg, 8. März 2016 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 14.03.2016

Fraktionsantrag

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/817
öffentlich
14.03.2016
Schmedtje, Martin
Schmedtje, Martin

Umbesetzung von Ausschüssen und anderer Gremien; hier: Antrag 
der FDP Fraktion vom 13.03.2016
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 

Der Sachverhalt ergibt sich aus dem beigefügten Antrag der FDP Fraktion vom 
13.03.2016
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An  
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Herrn Kreispräsident Lutz Clefsen 
 
                                       
          

                                                                                                                                                                                                          

Kreistagssitzung am 14.03.2016 
Hier TOP 5 „Umbesetzung von Ausschüssen“ 
 

Sehr geehrter Herr Clefsen, 
 
im Namen der FDP-Kreistagsfraktion stelle ich zum TOP 5 „Umbesetzung von Ausschüssen 
folgenden Antrag: 
 
Der Kreistag möge beschließen: 
 

1. Herr Gerhard Bergemann verlässt den Ausschuss Umwelt- und Bauausschuss. Frau 
Schlegelberger-Erfurth, Flintbek, wird dafür 1. Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss. 
Jan Butenschön, Hohenwestedt, wird 2. Stellvertretendes Mitglied. 

 
  
Mit herzlichen Grüßen  
gez. 

 

 
 
Jan Butenschön 
 

 

 
 

 
Tel.: 04331-202 359 
Fax: 04331-202 563 
fdp.kreistag.rd-eck@ 
freenet.de 

 

13.03.2016 

FDP-Fraktion  *  Kreishaus  *  Kaiserstr. 8  *  24768 Rendsburg 

FDP- Kreistagsfraktion Rendsburg-Eckernförde 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 10.02.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.3 Regionalentwicklung, Schul- 
und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/776
öffentlich
03.02.2016
Dr. Kruse, Martin
Weit, Kirsten

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Änderung der Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die 
Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Regionalentwicklungsausschuss Beratung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Regionalentwicklungsausschuss beschließt, dem Kreistag zu empfehlen, die 
Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anerkennung der 
notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung entsprechend der in der Anlage 
beigefügten 2. Änderungssatzung anzupassen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.03.2015 folgenden Beschluss gefasst:

Der Regionalentwicklungsausschuss erhält den Auftrag, die Schülerbeförderungssat-
zung bis zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 zu überarbeiten.

Folgende Bereiche werden thematisiert:

1. Qualitätsverbesserung der Schülerbeförderung
2. Freistellung von Kosten für Eltern, die Wohngeld oder einen Kinderzuschlag 

erhalten
3. Heben von Synergieeffekten mit den Schülerbeförderungssystemen der 

dänischen und Freien Schulen, ohne dass zusätzliche Kosten für den Kreis 
entstehen

4. Beförderung zur „nächsten Schule“
5. Überprüfung von Ungleichbehandlungen zwischen städtischen und ländlichen 

Bereichen
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Hinsichtlich des Bereiches 2. Freistellung von Kosten für Eltern, die Wohngeld oder 
einen Kinderzuschlag erhalten, erfolgt die Anpassung mit der 2. Änderungssatzung, 
um diesen Personenkreis finanziell zu entlasten. Des Weiteren ist in der 2. 
Änderungssatzung eine Frist für die Beantragung einer Erstattungsleistung in 
Schülerbeförderungsangelegenheiten enthalten, damit Erstattungsfälle zeitnah 
abgewickelt werden können.

Die weiteren Themenbereiche bedürfen noch einer weitergehenden Prüfung, 
Abstimmung und Entscheidung.

Finanzielle Auswirkungen: 
Mindereinnahmen von rd. 4.100 € für den Kreis und rd. 1.800 € für örtliche Schul-
träger (gesamt 5.900 €, Stand 01.10.2015)

Anlage/n: 
2. Änderungssatzung zur Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die 
Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 23.12.2015

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 2.5 Kommunalaufsicht und 
Feuerwehrwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2015/753
öffentlich
22.12.2015
Behrens, Klaus
Behrens, Klaus

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Änderung der Satzung des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-
Eckernförde
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Vertreterinnen und Vertreter des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Sparkasse Rendsburg-Eckernförde gem. § 9 Abs. 6 Ziff. 3 des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit anzuweisen, der im Sachverhalt dargestellten 
Änderung der Satzung des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde 
zuzustimmen.

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses, die Vertreterinnen 
und Vertreter des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-Eckernförde gem. § 9 Abs. 6 Ziff. 3 des 
Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit anzuweisen, der im Sachverhalt 
dargestellten Änderung der Satzung des Zweckverbandes Sparkasse Rendsburg-
Eckernförde zuzustimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

Entfällt

2. Sachverhalt: 

Die Förde Sparkasse beteiligte sich gem. Vertrag vom 11./17. Juli 2013 mit 3,6 Mio. 
EUR bzw. mit 25,1 % am Stammkapital der Sparkasse Hohenwestedt mit dem Ziel, 
insbesondere die Eigenständigkeit der Sparkasse Hohenwestedt in ihrem 
Geschäftsgebiet als selbstständige und regionale verwurzelte Sparkasse nachhaltig 
zu sichern. 
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Insbesondere die anhaltende Niedrigzinsphase, ihre institutsspezifischen Ergebnisse 
aus der Umfrage der Deutschen Bundesbank sowie notwendige 
Zukunftsinvestitionen haben die Sparkasse Hohenwestedt nunmehr veranlasst, die 
mittelfristige Geschäftsentwicklung des Instituts eingehender zu prüfen und zu 
bewerten. Im Ergebnis lässt sich an der Unternehmensplanung festmachen, dass 
wesentliche Institutskenngrößen wie der Zinsüberschuss zurückgehen werden, ohne 
dass diese Ertragsrückgänge anderweitig aufgefangen werden können. Darüber 
hinaus werden zukünftig steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen eine 
wesentliche Rolle einnehmen und erhebliche finanzielle wie auch personelle 
Ressourcen binden.

Nachdem seitens der Sparkasse Hohenwestedt mögliche Handlungsoptionen für 
eine künftige Ausrichtung der Sparkasse geprüft und bewertet wurden, fasste man 
den Entschluss, die Eigenständigkeit der Sparkasse Hohenwestedt aufzugeben und 
mit einem geeigneten Partner zu fusionieren. Als potenzielle Fusionspartner wurden 
Sparkassen mit benachbarten Geschäftsgebieten in Betracht gezogen. Angesichts 
der schon bestehenden gut funktionierenden Kooperation, gemeinsam initiierter 
Maßnahmen und des politischen Kreisgebietes präferierte die Sparkasse 
Hohenwestedt die Förde Sparkasse als ersten Verhandlungspartner.

Vor dem Hintergrund, der Bevölkerung, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand im 
regionalen Geschäftsgebiet der Sparkasse Hohenwestedt auch künftig unter 
veränderten Marktbedingungen eine bestmögliche kreditwirtschaftliche Versorgung 
zu gewährleisten, haben daher beide Sparkassen Fusionsgespräche aufgenommen. 
Die Vorstände sind beauftragt, die Bedingungen des Vereinigungsvertrages zu 
verhandeln und die erforderlichen Schritte einzuleiten.

Im Rahmen der Verhandlungen ist auch eine Regelung über die Vorschlagsrechte 
zur Besetzung des Verwaltungsrates der Förde Sparkasse zu treffen. Nach seiner 
Satzung steht dem Zweckverband Sparkasse Rendsburg-Eckernförde ein 
Vorschlagsrecht für 3 weitere sachkundige Mitglieder im Verwaltungsrat der Förde 
Sparkasse unter Berücksichtigung der Verbandsvorsteherin oder des 
Verbandsvorstehers und der ersten Stellvertreterin oder des ersten Stellvertreters 
der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers zu. Das dritte Mandat im 
Verwaltungsrat wurde bisher vom Verbandsvorsteher des Zweckverbandes der 
Sparkasse Hohn-Jevenstedt wahrgenommen. Durch die Repräsentanz eines 
Vertreters des Bereiches Hohn-Jevenstedt im Verwaltungsrat konnte eine hohe 
Akzeptanz dieser Region als Teil der Förde Sparkasse erreicht werden.

Wegen dieser guten Erfahrungen und der hohen integrativen Wirkung ist 
vorgesehen, dass ab dem 01. Juni 2018 dem Zweckverband der Sparkasse Hohn-
Jevenstedt und dem Zweckverband der Sparkasse Hohenwestedt ein gemeinsamer 
Sitz im Verwaltungsrat zusteht, der jeweils im Wechsel wahrgenommen wird (es 
beginnt mit dem Zweckverband Sparkasse Hohenwestedt). Diese Regelung ist 
befristet bis zum 31. Mai 2028. 

Für die laufende Wahlperiode wird der Verwaltungsrat der Förde Sparkasse wegen 
der Vereinigung vorübergehend bis zum 31. Mai 2018 um 1 weiteres sachkundiges 
Mitglied auf 22 aufgestockt (gem. § 7 Abs. 6 Sparkassengesetz für Schleswig-
Holstein).
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Zur Umsetzung ist eine Änderung der Satzung des Zweckverbandes Sparkasse 
Rendsburg-Eckernförde erforderlich.

§ 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 soll wie folgt gefasst werden:

- für die bis zum 31. Mai 2018 laufende Wahlperiode die Benennung von 3 
weiteren sachkundigen Mitgliedern für die Wahl in den Verwaltungsrat der Förde 
Sparkasse unter Berücksichtigung der Verbandsvorsteherin oder des 
Verbandsvorstehers und der ersten Stellvertreterin oder des ersten 
Stellvertreters der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers sowie 

- für die ab dem 1. Juni 2018 und 1. Juni 2023 beginnenden Wahlperioden die 
Benennung von 2 weiteren sachkundigen Mitgliedern für die Wahl in den 
Verwaltungsrat der Sparkasse unter Berücksichtigung der Verbandsvorsteherin 
oder des Verbandsvorstehers und der ersten Stellvertreterin oder des ersten 
Stellvertreters der Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers und die 
Benennung von einem weiteren sachkundigen Mitglied in den Verwaltungsrat der 
Sparkasse auf Vorschlag des Zweckverbandes der Sparkasse Hohn-Jevenstedt 
im Wechsel mit dem Zweckverband Sparkasse Hohenwestedt, beginnend mit 
dem Zweckverband Sparkasse Hohenwestedt sowie

- für die ab dem 1. Juni 2028 beginnende Wahlperiode und die folgenden 
Wahlperioden die Benennung von drei weiteren sachkundigen Mitgliedern für die 
Wahl in den Verwaltungsrat der Sparkasse unter Berücksichtigung der 
Verbandsvorsteherin oder des Verbandsvorstehers und der ersten 
Stellvertreterin oder des ersten Stellvertreters der Verbandsvorsteherin oder des 
Verbandsvorstehers.
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 12.01.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 2.2 Umwelt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/762
öffentlich
11.01.2016
Wittl, Michael
Wittl, Michael

Mitwirkend:
FD 5.1 Gebäudemanagement

öffentliche Beschlussvorlage

Inkommunalisierung von Wasserflächen in Eckernförde
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Umwelt- und Bauausschuss Entscheidung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Der Umwelt- und Bauausschuss beschließt, dem Kreistag die Zustimmung zur 
Inkommunalisierung der bezeichneten Wasserflächen in Eckernförde zu empfehlen. 

Der Kreistag beschließt die Zustimmung zur Inkommunalsierung der bezeichneten 
Wasserflächen in Eckernförde .

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: enfällt

2. Sachverhalt: 

In 2013 wurden ca. 2,8 Mio. m² Wasserflächen der Eckernförder Bucht 
inkommunalisiert.

Am 15. Dezember 2015 hat die Stadt Eckernförde eine weitere Inkommunalisierung 
von 130.362 m² Wasserfläche beschlossen und beim Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten beantragt. 
 
Vom Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist die Zustimmung bezüglich der 
Inkommunalisierung erforderlich, da es sich hier um eine Veränderung der 
Kreisgrenzen handelt. Die Kreisfläche wird sich um die 130.362 m² vergrößern. Der 
Kreis Rendsburg-Eckernförde bleibt damit weiterhin der viertgrößte Kreis 
Deutschlands.
 
Wasserrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse sind nicht erforderlich.
Der Umfang der Zuständigkeiten und Aufgaben bei der Wasserbehörde wird sich 
nach derzeitiger Kenntnislage nicht verändern, da die Zuständigkeiten an der 
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Ordnung der Gewässer und nicht an der Kreisgrenze festgemacht sind. Es bleiben 
Gewässer 1. Ordnung, die Gefahrstoffunfallzuständigkeit bleibt somit an der Uferlinie 
bestehen.
 
Da sich die Anzahl der Einwohner durch die Grenzverlegung nicht ändert, ist keine 
Änderung von Zuweisungen oder Umlagen zu erwarten.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: 

Schriftsatz der Stadt Eckernförde vom 16.12.2015 
Anlage zum Schriftsatz
Auszug Protokoll Sitzung der Ratsversammlung Eckernförde vom 15.12.15
Übersichtsplan Eckernförder Bucht
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 08.02.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 2.5 Kommunalaufsicht und 
Feuerwehrwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/778
öffentlich
03.02.2016
Behrens, Klaus
Behrens, Klaus

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

HanseWerk AG / Schleswig-Holstein Netz AG
Aktualisierung des Beteiligungsangebotes an die Gemeinden
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Hauptausschuss Entscheidung
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der beschriebenen Aktualisierung des Angebotes zur Beteiligung an der 
Schleswig-Holstein Netz AG auf Basis der vorgestellten anzupassenden 
wirtschaftlichen Konditionen wird zugestimmt. Die Zustimmung umfasst 
insbesondere die Anpassung der Gewinnabführungsverträge zwischen der 
HanseWerk AG und der Schleswig-Holstein Netz AG bzw. der HanseWerk AG und 
der Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH. 
2. Der Vertreter des Kreises Rendsburg-Eckernförde soll die Stimmrechte in der 
Hauptversammlung der HanseWerk AG entsprechend ausüben und ist berechtigt, 
alle für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen oder zweckmäßigen 
Erklärungen abzugeben

Der Kreistag fasst folgenden Beschluss:

1. Der beschriebenen Aktualisierung des Angebotes zur Beteiligung an der 
Schleswig-Holstein Netz AG auf Basis der vorgestellten anzupassenden 
wirtschaftlichen Konditionen wird zugestimmt. Die Zustimmung umfasst 
insbesondere die Anpassung der Gewinnabführungsverträge zwischen der 
HanseWerk AG und der Schleswig-Holstein Netz AG bzw. der HanseWerk AG und 
der Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH. 
2. Der Vertreter des Kreises Rendsburg-Eckernförde soll die Stimmrechte in der 
Hauptversammlung der HanseWerk AG entsprechend ausüben und ist berechtigt, 
alle für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen oder zweckmäßigen 
Erklärungen abzugeben..
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1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

Entfällt

2. Sachverhalt: 
Die Schleswig-Holstein Netz AG (SHNG) betreibt seit 2010 Strom- und 
Gasversorgungsnetze in Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen. Viele 
kommunale Entscheidungsträger haben damals ihr Interesse an einer größeren 
Mitgestaltung in der Energiewirtschaft und speziell im Bereich der Energienetze 
bekundet. Die HanseWerk AG (damals E.ON Hanse AG) hat dies zum Anlass 
genommen, eine neue Form der Partnerschaft zu etablieren und allen Kommunen, 
die mit der SHNG einen Konzessionsvertrag geschlossen haben, die Möglichkeit 
angeboten, sich als Aktionär an der Gesellschaft zu beteiligen.

Die SHNG hat derzeit 224 kommunale Aktionäre und verzeichnet dabei über die 
letzten Jahre einen stetigen Zuwachs an Aktionären. Insgesamt befinden sich damit 
bereits 24.075 Aktien in kommunaler Hand. Dies entspricht einem Anteil von knapp 
über 10 %.

Nach fünf Jahren machen veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und das 
Auslaufen der Kapitalgarantie eine Aktualisierung des erfolgreichen 
Beteiligungsangebotes erforderlich. Die grundsätzliche Struktur und Ausrichtung des 
Beteiligungsmodells, als inzwischen bewährter Baustein in der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Kommunen, soll auch zukünftig beibehalten werden. Deswegen 
sollen angepasst werden:

a) Unternehmenswert / Aktienkaufpreis und „Dividende“ für Kommunen
Die bisherigen Konditionen für Kaufpreis und Dividende sind seit fünf Jahren 
konstant. Sie sollen aktualisiert und den veränderten Rahmenbedingungen 
angepasst werden. Auf Basis einer von BDO durchgeführten Bewertung wurden ein 
neuer Aktienkaufpreis sowie ein neuer jährlicher fester Ausgleich 
(„Garantiedividende“) für die kommunalen Aktionäre der SHNG bestimmt. Die 
Angemessenheit der Garantiedividende wird zudem durch einen vom Landgericht 
Itzehoe bestellten Vertragsprüfer sichergestellt. Neben der „Garantiedividende“ soll 
den kommunalen Aktionären auch weiterhin ein variabler Ausgleich gewährt werden. 
Zur Zahlung einer solchen zusätzlichen Dividende kann es kommen, wenn der 
anteilige Jahresüberschuss je Aktie höher sein sollte als die berechnete 
„Garantiedividende“. Der Vorteil für die beteiligten Kommunen, der mit dem variablen 
Ausgleich verbunden ist, wurde von BDO bei der Ermittlung des Aktienkaufpreises 
durch einen Kaufpreisaufschlag berücksichtigt. Daraus ergeben sich folgende 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen für ein aktualisiertes Beteiligungsangebot:

Bisheriges
Beteiligungsangebot

Aktualisiertes
Beteiligungsangebot

Kaufpreis je Aktie 4.122,29 € 4.695,24 €
„Garantiedividende“ je Aktie 211,44 € 152,11 €
Variabler Ausgleich
(anteiliges Ergebnis je Aktie größer
als „Garantiedividende“)

Möglichkeit besteht Möglichkeit besteht

Kapitalgarantie auf den 
Erwerbspreis

zum Veräußerungsstichtag
2016

zum Veräußerungsstichtag
2021

Mindesthaltefrist für Aktien 5 Jahre 5 Jahre
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Grundlage für die Ermittlung des Aktienkaufpreises ist der Unternehmenswert der 
Gesellschaft. Dieser hat sich im Vergleich zu 2010 um 225 Mio. € auf 1.100 Mio. € 
erhöht. Zurückzuführen ist diese Wertsteigerung auf die erhöhte Investitionstätigkeit 
im Zusammenhang mit dem Netzausbau für erneuerbare Energien, der Integration 
des Teilbetriebs Nord der E.ON Netz sowie operativen Prozessverbesserungen und 
Effizienzsteigerungen. Die Höhe der „Garantiedividende“ orientiert sich an der 
tatsächlichen Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt, die in den letzten Jahren 
deutlich gesunken ist. Für Aktienverkäufe zum Kaufpreis des aktuellen 
Beteiligungsangebotes ergibt sich eine Verzinsung von 3,24 %. BDO wird zum Tag 
der Hauptversammlung der SHNG (31.03.2016) die Werte nochmals aktualisieren 
bzw. bestätigen.

b) Fortsetzung der Kapitalgarantie
Um die Attraktivität für eine Beteiligung zu Beginn des Aktienverkaufs in 2010 zu 
erhöhen und die Anlage möglichst sicher zu gestalten, wurde den Kommunen die 
Möglichkeit eingeräumt, ihre erworbenen Aktien in 2016 an die HanseWerk AG zum 
ursprünglichen Erwerbspreis zurückzuveräußern („Kapitalgarantie“). Dieses Element 
soll grundsätzlich beibehalten werden. Dafür ist vorgesehen, allen kommunalen 
Anteilseignern eine Rücknahme der Aktien zum Veräußerungsstichtag 2021 
anzubieten. 

Wie bereits in der Vergangenheit soll die neue Kapitalgarantie für das Jahr 2021 den 
kommunalen Aktionären der SHNG auch in der Zukunft die notwendige Sicherheit 
geben, dass eine Veräußerung im Jahr 2021mindestens zum individuellen 
Erwerbspreis möglich ist. Hierauf angerechnet werden jene variablen 
Ausgleichszahlungen, die aus der Substanz ausgeschüttet wurden. 

Unabhängig von dieser Kapitalgarantie können die Kommunen ihre Aktien auch im 
Jahr 2021 zum dann aktuellen Grundkaufpreis nach den allgemeinen Bedingungen 
des Konsortialvertrages verkaufen.

c) Anpassung der bestehenden Gewinnabführungsverträge
Die bisherige Garantiedividende ist in den derzeit bestehenden 
Gewinnabführungsverträgen zwischen HanseWerk AG und Schleswig-Holstein Netz 
AG bzw. HanseWerk AG und Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH (NNB) 
vereinbart. Zur Anpassung der Dividende ist eine Anpassung dieser bestehenden 
Gewinnabführungsverträge mit einer neuen Mindestlaufzeit von 5 Jahren ab 2016 
notwendig. Weitere Änderungen werden nicht vorgenommen. 

Neben der Zustimmung der HanseWerk AG und ihrer Gremien ist auch eine 
Zustimmung der SHNG und ihrer Gremien erforderlich. Dabei bedarf die angestrebte 
Änderung des Gewinnabführungsvertrages der Zustimmung von 75 % der in der 
Hauptversammlung anwesenden kommunalen SHNG-Aktionäre. Sollte diese 
Zustimmung nicht zustande kommen, wird die HanseWerk AG den bestehenden 
Gewinnabführungsvertrag fristgerecht zum 31.12.2016 ordentlich kündigen und 
einen neuen Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung ab 2017 vorbereiten. In den 
Gremien der NNB gelten die gleichen Rahmenbindungen und es soll in gleicher 
Weise verfahren werden. 

Die Maßnahmen sollen von den Gremien der HanseWerk AG, Schleswig-Holstein 
Netz AG und Neumünster Netz Beteiligungs-GmbH im März bzw. April 2016 
beschlossen werden.
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.03.2016

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 2 Umwelt, Kommunal- und 
Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/810
öffentlich
08.03.2016
Ludwig, Carsten
Reimers, Christine

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Änderung der Aufbauorganisation im Fachbereich Umwelt, 
Kommunal- und Ordnungswesen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Im Fachdienst „Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr“ wurde zum 
1. Oktober 2015 die Fachgruppe „Zuwanderung“ eingerichtet.
Mittlerweile sind 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb der Fachgruppe tätig.

Die Spannbreite der Aufgaben der Ausländerbehörde ist quantitativ wie qualitativ 
außerordentlich. Hinzu kommt das Erfordernis der besonders engen 
Zusammenarbeit mit dem kreisangehörigen Bereich und allen operativen 
Fachbereichen der Kreisverwaltung.

Die Anforderungen an die Fachgruppe „Zuwanderung“ sowie die Fachdienstleitung 
"Allgemeine Ordnungsverwaltung und Verkehr" sind durch die aktuelle 
Flüchtlingslage derartig gestiegen und werden absehbar weiter steigen, dass eine 
Umstrukturierung erforderlich wird. Um diesen Herausforderungen gerecht zu 
werden, wird aus der Fachgruppe ein Fachdienst gebildet.
Die Bezeichnung des Fachdienstes lautet „Zuwanderung“.

Finanzielle Auswirkungen: 
Die Änderung erfolgt im Rahmen des vereinbarten Personalbudgets.

Anlage/n: 
Verwaltungsgliederungsplan
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Verwaltungsgliederungsplan mit Darstellung der Änderungen 

der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde 

Landrat 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

 -200 

Fachbereich 

Soziales, Arbeit und 

Gesundheit 
Susanne Jeske-Paasch -638 

Fachbereich 

Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen 
Carsten Ludwig -202 

Fachbereich 

Regionalentwicklung, Bauen 

und Schule 
Dr. Martin Kruse -476 

Fachdienst 

Gebäudemanagement  
Hans-Joachim Paulsen -514 

Fachdienst 

Allgemeine Ordnungsverwaltung 

und Verkehr 
Barbara Rennekamp -303 

 

Fachgruppe Ordnungswesen 
 

Fachgruppe Zuwanderung 
 

Fachgruppe Straßenverkehrs-/ 

Bußgeldbehörde 
 

Fachgruppe Zulassungs-/ 

Fahrerlaubnisbehörde 
 

Fachdienst 

Eingliederungshilfen,  

Betreuungsbehörde  und  

sozialpsychiatrischer Dienst 
Max-Detlef Schröder -342 

 

Fachgruppe Betreuungsbehörde 

 und sozialpsychiatrischer Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung 
 

Fachgruppe Hilfeplanung 
 

Fachbereich  

Jugend und Familie 

 
Norbert Schmidt -387 

Fachdienst 

Kinder, Jugend, Sport 
           Christina Mönke                        -482  

 

Fachgruppe Eingliederungshilfen nach 

§ 35 a SGB VIII und heilpädagogische 

Förderung von Kindern im Vorschulbereich 
 

Gleichstellungsbeauftragte 
Silvia Kempe-Waedt                       -400 

Personalrat 
Vorsitzender: Hans-Joachim Krieger                -532 

Schwerbehindertenvertretung 
Thorsten Gilgenast                      -657 

Stabsstelle 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
Gerhard Litty                             -429 

Stabsstelle 

Finanzen 
Sabine Groeper                             -332 

Stabsstelle 

Koordinierungsstelle soziale 

Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise 
Andreas Nielsen                            -1204   

Fachbereich 

Zentrale Dienste 

 
Nina Fiedler -347 

Fachdienst 

Personal, Organisation und 

allgemeine Dienste 
Sigrid Holm -157 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Allgemeine Dienste 
 

Fachdienst 

Zuwanderung 
N. N. - 

 

 

 

 
Fachdienst 

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
Dr. Manuela Freitag -314 

 

Fachdienst 

Unterhalt, Amtsvormundschaften 
Annegret Looft -413 

 

Fachgruppe Unterhaltsvorschuss 
 

Fachdienst 

Jugend- und Sozialdienst (JSD) 
Michael Wolf -374 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe JSD Rendsburg 
 

Fachgruppe JSD Eckernförde 
 

Fachgruppe JSD Nortorf 
 

Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe 
 

Fachdienst 

Soziale Sicherung 
Uwe Radant -452 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe 

Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Einkommensdefiziten, 

Entschädigungen 
 

Fachdienst 

Gesundheitsdienste 
Dr. Claudia Fisch-Kohl                   -573 

 

Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht 
 

Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/ 

Jugendzahnärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Gesundheitsschutz 
 

Fachdienst 

Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Dr. Britta Siefken -474 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 1 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 2 
 

Stand: 01.04.2016 
Telefon Kreishaus Rendsburg 

Zentrale: 04331 202-0 

Fachdienst 

Umwelt 
Michael Wittl -519 

 

Fachgruppe Wasserbehörde 
 

Fachgruppe Bodenschutz und Abfall 
 

Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde 
 

Fachdienst 

Regionalentwicklung 
         Volker Breuer         -480  

 

 

Fachdienst 

Kommunalaufsicht und 

Feuerwehrwesen 
Kai Volkmann -364 

 

Fachgruppe Feuerwehr und 

Katastrophenschutz 
 

  

Untere Schulaufsicht 

Schulamt 
         Schulrat André Berg         -537  

           Schulrätin Anne Dube         -539 

Fachdienst 

Schul- und Kulturwesen 
Marco Röschmann -546 

 

Fachdienst 

IT-Service 
Svend Rix -589 
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Verwaltungsgliederungsplan 

der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde 

Landrat 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 

 -200 

Fachbereich 

Soziales, Arbeit und 

Gesundheit 
Susanne Jeske-Paasch -638 

Fachbereich 

Umwelt, Kommunal- und 

Ordnungswesen 
Carsten Ludwig -202 

Fachbereich 

Regionalentwicklung, Bauen 

und Schule 
Dr. Martin Kruse -476 

Fachdienst 

Gebäudemanagement  
Hans-Joachim Paulsen -514 

Fachdienst 

Allgemeine Ordnungsverwaltung 

und Verkehr 
Barbara Rennekamp -303 

 

Fachgruppe Ordnungswesen 
 

Fachgruppe Straßenverkehrs-/ 

Bußgeldbehörde 
 

Fachgruppe Zulassungs-/ 

Fahrerlaubnisbehörde 
 

Fachdienst 

Eingliederungshilfen,  

Betreuungsbehörde  und  

sozialpsychiatrischer Dienst 
Max-Detlef Schröder -342 

 

Fachgruppe Betreuungsbehörde 

 und sozialpsychiatrischer Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung 
 

Fachgruppe Hilfeplanung 
 

Fachbereich  

Jugend und Familie 

 
Norbert Schmidt -387 

Fachdienst 

Kinder, Jugend, Sport 
           Christina Mönke                        -482  

 

Fachgruppe Eingliederungshilfen nach 

§ 35 a SGB VIII und heilpädagogische 

Förderung von Kindern im Vorschulbereich 
 

Gleichstellungsbeauftragte 
Silvia Kempe-Waedt                       -400 

Personalrat 
Vorsitzender: Hans-Joachim Krieger                -532 

Schwerbehindertenvertretung 
Thorsten Gilgenast                      -657 

Stabsstelle 

Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt 
Gerhard Litty                             -429 

Stabsstelle 

Finanzen 
Sabine Groeper                             -332 

Stabsstelle 

Koordinierungsstelle soziale 

Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise 
Andreas Nielsen                            -1204   

Fachbereich 

Zentrale Dienste 

 
Nina Fiedler -347 

Fachdienst 

Personal, Organisation und 

allgemeine Dienste 
Sigrid Holm -157 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Allgemeine Dienste 
 

Fachdienst 

Zuwanderung 
N. N. - 

 

 

 

 
Fachdienst 

Veterinär- und Lebensmittelaufsicht 
Dr. Manuela Freitag -314 

 

Fachdienst 

Unterhalt, Amtsvormundschaften 
Annegret Looft -413 

 

Fachgruppe Unterhaltsvorschuss 
 

Fachdienst 

Jugend- und Sozialdienst (JSD) 
Michael Wolf -374 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe JSD Rendsburg 
 

Fachgruppe JSD Eckernförde 
 

Fachgruppe JSD Nortorf 
 

Fachgruppe Wirtschaftliche Jugendhilfe 
 

Fachdienst 

Soziale Sicherung 
Uwe Radant -452 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe 

Allgemeine Rechtsangelegenheiten 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und Krankheit 
 

Fachgruppe 

Hilfe bei Einkommensdefiziten, 

Entschädigungen 
 

Fachdienst 

Gesundheitsdienste 
Dr. Claudia Fisch-Kohl                   -573 

 

Fachgruppe Amtsärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Verwaltung und Heimaufsicht 
 

Fachgruppe Jugendärztlicher Dienst/ 

Jugendzahnärztlicher Dienst 
 

Fachgruppe Gesundheitsschutz 
 

Fachdienst 

Bauaufsicht und Denkmalschutz 
Dr. Britta Siefken -474 

(Vertretung Fachbereichsleitung) 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 1 
 

Fachgruppe Bauaufsicht 2 
 

Stand: 01.04.2016 
Telefon Kreishaus Rendsburg 

Zentrale: 04331 202-0 

Fachdienst 

Umwelt 
Michael Wittl -519 

 

Fachgruppe Wasserbehörde 
 

Fachgruppe Bodenschutz und Abfall 
 

Fachgruppe Untere Naturschutzbehörde 
 

Fachdienst 

Regionalentwicklung 
         Volker Breuer         -480  

 

 

Fachdienst 

Kommunalaufsicht und 

Feuerwehrwesen 
Kai Volkmann -364 

 

Fachgruppe Feuerwehr und 

Katastrophenschutz 
 

  

Untere Schulaufsicht 

Schulamt 
         Schulrat André Berg         -537  

           Schulrätin Anne Dube         -539 

Fachdienst 

Schul- und Kulturwesen 
Marco Röschmann -546 

 

Fachdienst 

IT-Service 
Svend Rix -589 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 01.03.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 1 Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/806
öffentlich
01.03.2016
Schmedtje, Martin
Schmedtje, Martin

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Wiederwahl des Landrats
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt, Herrn Dr. Rolf-Oliver Schwemer mit Wirkung vom 
01.07.2016 für die Dauer von 8 Jahren zum Landrat des Kreises Rendsburg-
Eckernförde zu wählen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: Entfällt

2. Sachverhalt: 

Mit Ablauf des 30.06.2016 endet die Wahlzeit des amtierenden Landrats des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde. 

In seiner Sitzung am 21.09.2015 hat der Kreistag wegen der beabsichtigten 
Wiederwahl von Herrn Landrat Dr. Schwemer den Verzicht auf eine öffentliche 
Ausschreibung beschlossen.

Gemäß § 3 Abs. 1 der Hauptsatzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde beträgt die 
Wahlzeit des Landrats 8 Jahre. Die Wahl bedarf nach § 45 Abs. 1 KrO der Mehrheit 
von mehr als der Hälfte der gesetzlichen Zahl der Kreistagsabgeordneten.

Finanzielle Auswirkungen: Entfällt

Anlage/n: Keine
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